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Grußwort des Landrats für die Weihnachtsausgabe 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
„Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich.“ 
Johann Wolfgang von Goethe  
 
Advent bedeutet im christlichen Sinn die Zeit der Ankunft, des Ankommens und des Neubeginns.  
 
Mit der Adventszeit rückt aber auch das Jahresende immer näher. Um bei uns selbst 
anzukommen, dürfen wir daher darauf zurückblicken, was wir geleistet haben, das würdigen, was 
uns besonders gut gelungen ist und vor allem das, was wir für andere getan haben. 
 
Dafür können wir bereits mit kleinen Gesten einen Schritt in die richtige Richtung machen. Nicht 
wegschauen, wenn man an jemandem vorbeigeht, oder wenn man von einem Anliegen hört. 
Empathie zeigen, für andere da sein, oder sich sogar ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden 
engagieren.  
 
Ich bedanke mich als Landrat des Landkreises Erding aber auch persönlich bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die Zeit investieren und ein offenes Ohr für die Nöte und Sorgen ihrer Mitmenschen 
haben. Ebenso danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrem Ehrenamt unser tägliches 
Leben schöner, bunter und sicherer machen – seien es die Aktiven der Feuerwehren und 
Hilfsorganisationen, die Sportvereine, Nachbarschaftshilfen, Musik- und Theatervereine, 
Kommunalpolitiker oder soziale Organisationen. Ihr Einsatz für das Gemeinwohl ist das wertvolle 
Fundament unserer Gesellschaft.  
 
Sich und anderen mit ganz einfachen, aber extrem wertvollen Geschenken eine große Freude zu 
bereiten, das ist Advent und das ist Ankommen: Bei uns selbst, bei unserer Familie und bei 
unseren Mitmenschen. 
 
Allen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
friedliches Jahr 2018. 
 
Ihr  
Landrat 
Martin Bayerstorfer 

 
 
 

Pressemitteilungen  
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Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

Aufgrund der seit 01. August 2017 bundesweit geltenden Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – AwSV – wird da-rauf aufmerksam gemacht, 
dass Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zum Schutz des Grund- und 
Trinkwassers sowie der Oberflächengewässer besonderer Sicherungsmaßnahmen 
bedürfen.  
 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind solche zum La-gern, Abfüllen 
und Umschlagen ebenso zum Herstellen, Behandeln und Verwenden dieser Stoffe. 
 
Unter die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fallen z.B.  
 
• Lagerbehälter (insbesondere Heizöl und Diesel), Tankstellen, Altöl-/Frischölbehälter 

(bei Werkstätten), Abfüllplätze, Wertstoffsammelstellen, Verladeplätze, 
Düngemittellager, Pflanzenschutzmittellager etc.; 

 
• Druckereien, Holzimprägnieranlagen, Hydraulikanlagen (Aufzüge), Galvanische 

Betriebe, Recyclinganlagen, Kälteanlagen, etc.; 
 
 
• Festmistlagerstätten, Güllebehälter und –kanäle (mit Abfüllplatz), Fahr- und Hochsilos, 

Gärsaftbehälter, Auffangbehälter für Mistsickersaft, Bio-gasanlagen, etc.; 
 
Anzeige- und Prüfpflicht 
Bestimmte Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind beim Landratsamt 
Erding anzuzeigen, das sind alle unterirdischen Anlagen und oberirdische Anlagen ab der 
Gefährdungsstufe B (z.B. Heizölanlagen über 1.000 Liter).  
 
Insbesondere fallen hier die Heizöl- und Diesellageranlagen unter die Anzeige- und 
Prüfpflicht: 
 
• Unterirdische Heizöl- und Diesellageranlagen sind anzuzeigen und wiederkehrend alle 

5 Jahre zu überprüfen.  
 
• Oberirdische Heizöllageranlagen mit >1.000 Liter sind anzuzeigen und vor der 

Inbetriebnahme einmalig von einem Sachverständigen nach AwSV zu überprüfen.  
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• Oberirdische Heizöllageranlagen mit >10.000 Liter sind anzuzeigen und wiederkehrend 
alle 5 Jahre zu überprüfen.  

 
Bei der Neuerrichtung von Anlagen (auch Heizölverbraucheranlagen!) ist dies dem 
Landratsamt Erding 6 Wochen vorher anzuzeigen.  
 
Die wassergefährdenden Stoffe sind in Wassergefährdungsklassen und an-hand dieser 
entsprechend der Lagermenge in Gefährdungsstufen vom Betreiber der Anlage 
einzustufen. Die Anzeige muss auch Angaben zu den technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten. Eine 
entsprechende Anlagendokumentation ist der Anzeige beizulegen.  
 
Aufgrund dieser Einstufung sind die Anlagen entsprechend den Lage (unter-irdisch, 
oberirdisch, Lage in Wasserschutzgebieten) prüfpflichtig.  
Die Wassergefährdungsklassen der einzelnen Stoffe können über das Umweltbundesamt 
(https://webrigoletto.uba.de/rigoletto/public/) erfragt werden. 
 
Für die Anzeige einer Lageranlage kann ein Anzeigeformblatt beim Landrat-samt Erding 
unter der Tel.Nr. 08122/58-1228 (Fr. Schütz) angefordert oder von der Homepage des 
Landratsamtes Erding https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/umgang-
mit-wassergefaehrdenden-stoffen/ heruntergeladen werden. 
 
Prüfpflichtige Anlagen sind vor der Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung 
sowie wiederkehrend und zur Stilllegung der Anlage von einem Sachverständigen nach 
AwSV überprüfen zu lassen.  
 
Die Prüfzeitpunkte und –intervalle der Anlagen ergeben sich aus § 39 AwSV (Einstufung in 
Gefährdungsklassen), § 46 AwSV und der Anlage 5 zur AwSV.  
 
Für Anlagen in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten gelten weitere 
Anforderungen (Anlage 6 zur AwSV.  
 
 
 
Fachbetriebspflicht 
Alle unterirdische Anlagen, oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen C und D (siehe 
Einstufung unter § 39 AwSV), oberirdische Anlagen ab der Gefährdungsstufe B innerhalb 
von Wasserschutzgebieten, Heizölverbraucher-anlagen der Gefährdungsstufe B, C und D, 
Biogasanlagen, Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs und Anlagen zum Umgang 
mit aufschwimmenden flüssigen Stoffen dürfen nur von Fachbetrieben nach § 62 AwSV 
errichtet, von innen gereinigt, instand gesetzt und stillgelegt werden.  
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Hinweise 
Unter dem Link https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/umgang-mit-
wassergefaehrdenden-stoffen/ kann die neue AwSV, eine Sachverständigenliste sowie 
das Anzeigenformblatt heruntergeladen werden. 
 
 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen  
 
• dass bei einem Verstoß gegen die Verordnung mit der Durchführung eines 

Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu rechnen ist 
 
• treten bei nicht angezeigten bzw. geprüften Anlagen Schadensfälle mit einer Gewässer- 

oder Bodenverunreinigung auf, ist mit einem Strafverfahren zu rechnen. Es muss auch 
davon ausgegangen werden, dass kein Versicherungsschutz besteht.“  
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Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Papiertonne“ im Landkreis Erding 

für das zweite Halbjahr 2017 

 
Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Papiertonne“ im Landkreis Erding für 

das zweite Halbjahr 2017 durch die 
 

Fa. Heinz, Ansprechpartner: Herr Wohlgemuth, Tel.: 08761/680-360 

 

 

 
 Abfuhrgebiet  

Berglern  04.12  

Bockhorn A  21.12  

Bockhorn B  22.12  

Buch am Buchrain  05.12  

Dorfen A  05.12  

Dorfen B  11.12  

Dorfen C  12.12  

Dorfen D  18.12  

Dorfen E  19.12  

Eitting  08.12  

Erding A  18.12  

Erding B  19.12  

Erding C  23.12  

Erding D  27.12  

Erding E  28.12  

Erding F  29.12  

Erding G  30.12  

Finsing A  05.12  

Finsing B  07.12  

Forstern A  19.12  

Forstern B  21.12  

Fraunberg A  20.12  

Fraunberg B  21.12  

Hohenpolding  12.12  

Inning am Holz  11.12  

Termine  
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Isen A  23.12  

Isen B  27.12  

Kirchberg 1  11.12  

Kirchberg 2  12.12  

Langenpreising 1  05.12  

Langenpreising 2  29.12  

Lengdorf  11.12  

Moosinning A  12.12  

Moosinning B  14.12  

Neuching  14.12  

Oberding 1  06.12  

Oberding 2  07.12  

Ottenhofen  07.12  

Pastetten  21.12  

St. Wolfgang A  04.12  

St. Wolfgang B  05.12  

Steinkirchen  11.12  

Taufkirchen A  12.12  

Taufkirchen B  13.12  

Taufkirchen C  14.12  

Taufkirchen D  15.12  

Walpertskirchen  29.12  

Wartenberg A  20.12  

Wartenberg B  29.12  

Wartenberg C  30.12  

Wörth A  27.12  

Wörth B  29.12  

 
 

Die Mülltonnen müssen bis spätestens 6 Uhr früh am Entleerungstag an der Abfuhrstrecke 

bereitstehen. 
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Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im  

Landkreis Erding für das zweite Halbjahr 2017 

 
Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im Landkreis Erding 

für das zweite Halbjahr 2017 durch die 
 

Fa. Wurzer, Eitting, Telefon 0800-0987937 (kostenlos aus dem Festnetz) 

 

 Abfuhrgebiet  
 
Berglern  14.12  

Bockhorn A  22.12  

Bockhorn B  08.12  

Buch am Buchrain  27.12  

Dorfen A  11.12  

Dorfen B  12.12  

Dorfen C  04.12  

Dorfen D  28.12  

Eitting 1  23.12  

Eitting 2  13.12  

Erding A  18.12  

Erding B  19.12  

Erding C  20.12  

Erding D  21.12  

Erding E  08.12  

Erding F  23.12  

Finsing A  29.12  

Finsing B  30.12  

Forstern  08.12  

Fraunberg  06.12  

Hohenpolding  05.12  

Inning  07.12  

Isen  27.12  

Kirchberg 1  05.12  

Kirchberg 2  13.12  

Langenpreising 1  13.12  

Langenpreising 2  14.12  

Lengdorf 1  04.12  

Lengdorf 2  27.12  

Moosinning A  28.12  

Moosinning (Eichenried) B  29.12  

Neuching  29.12  

Oberding  23.12  

Ottenhofen 1  29.12  

Ottenhofen 2  14.12  
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Ottenhofen 3  15.12  

Pastetten  15.12  

Sankt Wolfgang A  28.12  

Sankt Wolfgang B  04.12  

Steinkirchen  05.12  

Taufkirchen A  06.12  

Taufkirchen B  07.12  

Walpertskirchen  08.12  

Wartenberg A  05.12  

Wartenberg B  14.12  

Wartenberg C  06.12  

Wörth A  13.12  

Wörth B  15.12  

Wörth C  14.12  

Wörth D  29.12  

 
Toureneinteilung unter www.wurzer-umwelt.de  oder an den Recyclinghöfen und 

Rathäusern! 
 
Die Mülltonnen müssen bis spätestens 6 Uhr früh am Entleerungstag an der Abfuhrstrecke 

bereitstehen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wurzer-umwelt.de/
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Anmelden zur Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas 

Kinderburg in Erding 

Kostenlose Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg 
in Erding ist jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr.  

Eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 und das Ausstellen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Beratungsbescheinigung sind ebenso möglich wie eine individuelle Beratung und Begleitung während der 
gesamten Schwangerschaft und nach der Geburt. Die Familienberatung Ismaning informiert ferner über alle 
staatlichen und finanziellen Hilfen und vermittelt diese auch, z. B. bei der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“. 

 

Begleitung und Unterstützung beim Übergang vom Paar zum Elternsein, Beratung bei Paar-/Eheproblemen, 
Erarbeitung von Lösungen bei sexuellen Problemen sowie Unterstützung bei der Suche nach Lösungen in 
konfliktreichen Paar- und Familienphasen (z.B. Patchworkfamilien) sind u. a. weitere Angebote der 
Beratungsstelle. 

Für die Sprechstunden ist eine Terminvereinbarung erforderlich, die unter der Telefonnummer der 
Familienberatung Ismaning (089/960799-50, -51) möglich ist.  

 

 

 

Sprechzeiten der kommunalen Senioren- und Behindertenbeauftragten 

jeweils von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung im Landratsamt 
Erding, Alois-Schießl-Platz 8 (roter Anbau der Sparkasse), Zimmer 014/EG, Frau Ruth 
Preuße 
 
 
 Dezember 
 
 28.12.2017 
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Blutspendetermine 

 

 
 
 
 
 
 

Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder 

im Landratsamt Erding, Abteilung Gesundheitswesen, 
Lange Zeile 10  in  85435 Erding  

 
 
Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Landratsamt Erding, Abteilung Gesundheitswesen,  
pädagogisch-audiologische Sprechstunden statt. Es handelt sich dabei um eine Beratung für Eltern, die 
Informationen möchten, ob die Sprach-entwicklung ihres Kindes altersgemäß ist oder ob sich 
Verzögerungen zeigen. Ein Gespräch sowie ein kleiner Sprach- und Hörtest – von Fachberaterinnen der 
Pädagogisch-Audiologischen Beratungsstelle durchgeführt – bilden den Beratungsrahmen. Ziel der Beratung 
ist zu prüfen und näher abzuklären, ob Behandlungsmaßnahmen, also eine Überweisung an den HNO-Arzt, 
zur Einleitung einer Therapie notwendig sind. Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und 
sonderpädagogische Beratung insbesondere zur Frage der schulischen Eingliederung. 
 
Sprach- und/oder Hörprobleme sollten so früh wie möglich erkannt werden, damit sich keine Mängel 
verfestigen. Wenn ein Kind nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen. Die geistige und soziale 
Entwicklung ist dadurch beeinträchtigt. 
 
Eingeladen sind alle Eltern mit Kindern ab Kleinkindalter bis zum Ende der Schulpflicht.   

 
Hörsprechtage finden statt:   jeweils dienstags 
 
     16.01.2018 
     20.02.2018 
     17.04.2018 
     05.06.2018 
     03.07.2018 
 
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 08122/58-1430.   
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http://www.kms-erding.de/ 

 

 
 

http://www.vhs-erding.de/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informationen über das Landratsamt Erding, Abteilung Jugend und Soziales, und die 
Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding gibt es auch im Internet: 

http://www.jugendamt-erding.de 
http://www.erziehungsberatung-erding.de 

 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  
für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

Rat und Hilfe 

http://www.kms-erding.de/
http://www.kms-erding.de/
http://www.vhs-erding.de/
http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
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Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

http://www.schwanger-in-erding.de 
E-Mail: schwanger@lra-ed.de 

 Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

 Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
Landratsamt Erding   Roßmayrgasse 13 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
 
 

Rat und Hilfe für Frauen in Not 
Tel. 08081/1738 

 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 

 

 Information und Beratung über alle 
betreuungsrechtlichen Fragen-  

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung 
und Patientenverfügung 

Fachbereich 22- Soziales: Frau Friedrich 
Tel. 08122-581191  

oder Frau Kless Tel. 08122-581309 nach 
tel. Terminvereinbarung 

 

http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Ganzjährig jeden Freitag von 11.30 bis 16.00 Uhr direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

März bis Dezember, am Dorfplatz in Moosen. 

 

 
Bauernhausmuseum des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 

an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 

             
 
 

             
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 

13.00 - 17.00 Uhr 

 
Martin Bayerstorfer, Landrat 


